
Sélection d'article sur la
politique suisse

Requête 25.04.2024

Thème Ordre juridique
Mot-clés Sans restriction
Acteurs Sans restriction
Type de
processus Initiative d’un canton
Date 01.01.1965 - 01.01.2021

01.01.65 - 01.01.21ANNÉE POLITIQUE SUISSE — SÉLECTION D'ARTICLES SUR LA POLITIQUE SUISSE



Imprimer

Éditeur

Année Politique Suisse
Institut für Politikwissenschaft
Universität Bern
Fabrikstrasse 8
CH-3012 Bern
www.anneepolitique.swiss

Contributions de

Ackermann, Nadja
Bühlmann, Marc
Frick, Karin
Hirter, Hans

Citations préféré

Ackermann, Nadja; Bühlmann, Marc; Frick, Karin; Hirter, Hans 2024. Sélection d'article
sur la politique suisse: Ordre juridique, Initiative d’un canton, 1989 - 2020. Bern:
Année Politique Suisse, Institut de science politique, Université de Berne.
www.anneepolitique.swiss, téléchargé le 25.04.2024.

01.01.65 - 01.01.21ANNÉE POLITIQUE SUISSE — SÉLECTION D'ARTICLES SUR LA POLITIQUE SUISSE

http://www.anneepolitique.swiss


Sommaire

1Chronique générale
1Eléments du système politique
1Ordre juridique

1Droit de cité

1Sécurité extérieure

5Droit pénal

8Droit privé

9Protection des données et statistique

10Droits fondamentaux

11Ordre public

11Sécurité intérieure

13Criminalité

01.01.65 - 01.01.21 IANNÉE POLITIQUE SUISSE — SÉLECTION D'ARTICLES SUR LA POLITIQUE SUISSE



Abréviations

SPK-SR Staatspolitische Kommission des Ständerats
EFD Eidgenössisches Finanzdepartement
VBS Eidgenössische Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und

Sport
UNO Organisation der Vereinten Nationen
FK-NR Finanzkommission des Nationalrats
SiK-SR Sicherheitspolitische Kommission des Ständerates
RK-SR Kommission für Rechtsfragen des Ständerates
BFS Bundesamt für Statistik
SPK-NR Staatspolitische Kommission des Nationalrats
SiK-NR Sicherheitspolitische Kommission des Nationalrates
RK-NR Kommission für Rechtsfragen des Nationalrats
FK-SR Finanzkommission des Ständerates
EU Europäische Union
EZV Eidgenössische Zollverwaltung
StGB Schweizerisches Strafgesetzbuch
FZA Personenfreizügigkeitsabkommen
OR Obligationenrecht
DaziT Gesamtheitliches Transformationsprogramm der Eidgenössischen

Zollverwaltung (EZV)
GWK Grenzwachtkorps
ECRIS European Criminal Records Information System

CIP-CE Commission des institutions politiques du Conseil des États
DFF Département fédéral des finances
DDPS Département fédéral de la défense, de la protection de la population et

des sports
ONU Organisation des Nations unies
CdF-CN Commission des finances du Conseil national
CPS-CE Commission de la politique de sécurité du Conseil des Etats
CAJ-CE Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats
OFS Office fédéral de la statistique
CIP-CN Commission des institutions politiques du Conseil national
CPS-CN Commission de la politique de sécurité du Conseil national
CAJ-CN Commission des affaires juridiques du Conseil national
CdF-CE Commission des finances du Conseil des Etats
UE Union européenne
AFD Administration fédérale des douanes
CP Code pénal suisse
ALCP Accord de libre circulation des personnes
CO Code des obligations
DaziT Programme global de modernisation et de transformation de

l'Administration fédérale des douanes (AFD)
CGFR Corps des gardes-frontière
ECRIS European Criminal Records Information System
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Chronique générale

Eléments du système politique

Ordre juridique

Droit de cité

Die an der Urne gefällten negativen Einbürgerungsentscheide in einigen
Deutschschweizer Gemeinden (vor allem diejenigen im Luzerner Vorort Emmen) hatten
das Genfer Kantonsparlament veranlasst, mit einer Standesinitiative ein Verbot für
Einbürgerungsentscheide an der Urne oder an der Gemeindeversammlung zu fordern.
Gegen den Widerstand der SP lehnten National- und Ständerat dieses Ansinnen ab. Die
SPK beider Ratskammern argumentierten, es sei zwar wichtig, Vorkehrungen gegen
offensichtlich diskriminierende Entscheide zu treffen, die erwähnten Vorfälle seien
angesichts der jährlich rund 30'000 gutgeheissenen Einbürgerungen aber kein Grund,
die von der Verfassung garantierte Organisationskompetenz der Kantone und
Gemeinden und zudem auch noch die Volksrechte einzuschränken. Immerhin waren
sowohl der Bundesrat als auch die SPK des Nationalrats der Ansicht, dass abgelehnte
Einbürgerungsanwärter ein Beschwerderecht wegen der Verletzung
verfassungsmässiger Grundrechte (insbesondere das Willkürverbot und die Garantie
der Nichtdiskriminierung) bei einem kantonalen Gericht mit Weiterzugsmöglichkeit an
das Bundesgericht erhalten sollen. Da die vom Bundesrat vorgesehene Aufnahme dieses
Beschwerderechts in eine umfassende Bürgerrechtsrevision der SPK zu langwierig
erschien, brachte sie den Vorschlag als parlamentarische Initiative (01.455) in den Rat
ein. 1

INITIATIVE D’UN CANTON
DATE: 20.09.2001
HANS HIRTER

Noch vor der Volksabstimmung hatte der Nationalrat einer Standesinitiative des
Kantons Schwyz keine Folge gegeben. Diese hatte verlangt, dass ein
Einbürgerungsverfahren ohne Beschwerdemöglichkeit zumindest für nicht in der
Schweiz geborenen Anwärter möglich sein soll. Der Ständerat, welcher diese Initiative
im Jahre 2004 noch unterstützt hatte, sprach sich nun auch dagegen aus. 2

INITIATIVE D’UN CANTON
DATE: 02.06.2008
HANS HIRTER

Sécurité extérieure

Die Nordwestschweiz sei bei der Zuteilung von neuen Stellen des Grenzwachtkorps
bisher zu kurz gekommen, so die einhellige Meinung des Landrates des Kantons Basel-
Landschaft, der mit einer Standesinitiative eine zusätzliche Aufstockung des
Grenzwachtkorps und die angemessene Verteilung der Ressourcen auf die Regionen
forderte. Demnach sollen die Personalressourcen des Grenzwachtkorps einerseits
erweitert und andererseits unter Berücksichtigung der Sicherheitssituation und
-bedürfnisse (z.B. Anteil an „grüner Grenze“) auf die Regionen verteilt werden, sodass
die grenzüberschreitende Kriminalität sowie die illegale Migration möglichst effektiv
bekämpft werden können. In der Wintersession 2015 gab der Ständerat der
Standesinitiative mit 31 zu 8 Stimmen Folge. Ende Januar 2016 schloss sich auch die
SiK-NR diesem Entscheid an, womit mit der Ausarbeitung eines Entwurfs zur Umsetzung
des Anliegens begonnen werden kann. 3

INITIATIVE D’UN CANTON
DATE: 26.01.2016
KARIN FRICK

Insbesondere die «Problemregion Nordwestschweiz» sei bei der letzten personellen
Aufstockung des Grenzwachtkorps nicht adäquat berücksichtigt worden, monierte der
Kanton Basel-Stadt in der Begründung seiner Standesinitiative. Er forderte eine
angemessene personelle Ausstattung des Grenzwachtkorps an allen Standorten, damit
es seine Aufgaben qualitativ gut und den Sicherheitsbedürfnissen der Bevölkerung
entsprechend wahrnehmen könne. Der zunehmende Kriminaltourismus schade auch
der öffentlichen Akzeptanz der Personenfreizügigkeit nachhaltig. Anders als von seiner
Finanzkommission einstimmig beantragt, gab der Ständerat der Initiative in der
Wintersession 2015 Folge. Mit der Annahme könne ein Signal gesendet werden, dass das
bereits mehrfach – u.a. in einer ähnlichen Standesinitiative des Kantons Basel-
Landschaft (Kt.Iv. 15.301) – vorgebrachte Anliegen ernst genommen werde, so der Tenor
in der Debatte.
Wie im Vorjahr ihre Schwesterkommission kam auch die FK-NR im März 2016
mehrheitlich zum Schluss, die Standesinitiative sei der falsche Weg, um dem Problem
zu begegnen. Der schnellere, effizientere und effektivere Weg führe über einen

INITIATIVE D’UN CANTON
DATE: 26.09.2016
KARIN FRICK

01.01.65 - 01.01.21 1ANNÉE POLITIQUE SUISSE — SÉLECTION D'ARTICLES SUR LA POLITIQUE SUISSE



entsprechenden Personalkredit im Voranschlag oder in einem Nachtrag.
Stillschweigend schloss sich der Nationalrat in der Frühjahrssession 2016 dieser
Argumentation an und gab der Initiative keine Folge.
Da der Standesinitiative Basel-Landschaft mit der fast identischen Forderung
inzwischen Folge gegeben worden war und dem Anliegen damit Rechnung getragen
werde, folgte der Ständerat im Herbst 2016 schliesslich seiner immer noch
ablehnenden Kommission und versenkte die Initiative Basel-Stadt definitiv. 4

Zur Umsetzung der Standesinitiative des Kantons Basel-Landschaft für eine zusätzliche
Aufstockung des Grenzwachtkorps und die angemessene Verteilung der Ressourcen
auf die Regionen erachtete die SiK-NR die Ausarbeitung einer Gesetzesvorlage als nicht
zielführend. Stattdessen beantragte sie der FK-NR im Rahmen deren Beratungen des
Voranschlages 2017 die Aufstockung des Grenzwachtkorps um 36 Stellen. Die
Finanzkommission lehnte diesen Antrag jedoch ab, worauf die SiK-NR denselben selbst
direkt bei der Beratung des Voranschlages 2017 stellte, damit jedoch in der
Einigungskonferenz scheiterte.

Im Mai 2017 wurde auch vom Kanton St. Gallen eine Standesinitiative (Kt.Iv. 17.311)
eingereicht, die ebenfalls eine Aufstockung des Grenzwachtkorps forderte. Diesem
Vorstoss gab der Ständerat im Herbst 2017 keine Folge, nachdem seine vorberatende
SiK versprochen hatte, sich vom EFD über die Entwicklungen im Personalbestand des
Grenzwachtkorps und einen allfälligen Aufstockungsbedarf ins Bild setzen zu lassen
und, sollte letzterer gegeben sein, bei den Beratungen des Voranschlags 2018 einen
entsprechenden Antrag einzureichen.

Als sich die SiK-NR im Oktober 2017 mit den beiden Standesinitiativen befasste,
beschloss sie, der FK-NR 30 zusätzliche Stellen für das Grenzwachtkorps zu beantragen
oder, sollte die Finanzkommission den Antrag ablehnen, diesen selbst in die Beratungen
zum Voranschlag 2018 einzubringen. Gleichzeitig beantragte sie dem Nationalrat, die
Standesinitiative aus Basel-Landschaft abzuschreiben und jener des Kantons St. Gallen
keine Folge zu geben, da mit dem Aufstockungsantrag im Rahmen des Voranschlages
2018 dem Anliegen Rechnung getragen werde.

Nachdem die Aufstockung jedoch wider der allgemeinen Erwartung bei den Beratungen
des Voranschlages 2018 erneut gescheitert war, beschäftigte sich in der Wintersession
2017 der Nationalrat mit den beiden Vorstössen. Die grosse Kammer stimmte einem
Ordnungsantrag Leutenegger Oberholzer (sp, BL) zu, der verlangte, die beiden
Standesinitiativen von der Traktandenliste zu nehmen. Damit wollte man die Möglichkeit
erhalten, das Anliegen nochmals zu behandeln und im Falle des St. Galler Vorstosses
einen ordnungsgemässen Antrag auf Folgegeben zu stellen. 5

INITIATIVE D’UN CANTON
DATE: 13.12.2017
KARIN FRICK

Nachdem der Vorsteher des EFD die SiK-NR über die Lage an der Grenze und die Frage
des Personalbestandes beim Grenzwachtkorps informiert hatte, erachtete die
Kommission eine Aufstockung des Grenzwachtkorps als notwendig. Diese soll über die
Beratungen des Voranschlages 2019 erreicht werden. Im April 2018 beschloss die SiK-
NR daher, an den beiden Standesinitiativen der Kantone Basel-Landschaft (15.301) und
St. Gallen (17.311) festzuhalten, um den politischen Druck zur Aufstockung des
Grenzwachtkorps aufrechtzuerhalten. Obwohl sie die Ausarbeitung einer
Gesetzesvorlage als nicht zielführend erachtete, beantragte sie ihrem Rat, der
Standesinitiative des Kantons St. Gallen Folge zu geben und die Frist für die
Standesinitiative Basel-Landschaft um ein Jahr zu verlängern. 6

INITIATIVE D’UN CANTON
DATE: 09.04.2018
KARIN FRICK

Stillschweigend folgte der Nationalrat in der Herbstsession 2018 den Anträgen seiner
SiK und gab dem Anliegen, das Grenzwachtkorps aufzustocken, noch eine Chance. Er
verlängerte die Frist für die Standesinitiative Basel-Landschaft (Kt.Iv. 15.301) um ein
Jahr und gab jener des Kantons St. Gallen (Kt.Iv. 17.311) Folge. 7

INITIATIVE D’UN CANTON
DATE: 27.09.2018
KARIN FRICK
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Im November 2017 bzw. im März 2018 reichten mit Graubünden (Kt.Iv. 17.318) und dem
Wallis (Kt.Iv. 18.307) zwei weitere Kantone Standesinitiativen mit der Forderung nach
einer Aufstockung des Grenzwachtkorps ein. Durch die Zunahme der Immigration –
auch der illegalen – in jüngerer Zeit, werde das Grenzwachtkorps stark belastet. Es
dürfe nicht zum Normalzustand werden, dass Personal in akut betroffene Regionen
verschoben werden müsse, indem man gleichzeitig an anderen Orten Lücken offen
lasse. Auch wenn beim Bund voraussichtlich gespart werden müsse, dürften beim
Grenzwachtkorps keine Stellen abgebaut werden, es müssten im Gegenteil neue
geschaffen werden, um die Sicherheit der Schweiz weiterhin zu gewährleisten.
Nachdem die SiK-SR die Leitungen der Oberzolldirektion und des Grenzwachtkorps
angehört hatte, erkannte eine Mehrheit diesbezüglich keinen Handlungsbedarf und
empfahl, die Initiativen abzulehnen. Dank der in den vergangenen Jahren getroffenen
Massnahmen, darunter eine bereits erfolgte Personalaufstockung, die Modernisierung
der technischen Hilfsmittel, die Anpassung des Einsatzkonzeptes sowie die Verwendung
von Mitteln der Armee, könne das Grenzwachtkorps seine Aufgaben zufriedenstellend
erfüllen. Eine Minderheit beantragte hingegen, den Initiativen Folge zu geben. Der
Ständerat zeigte in der Herbstsession 2018 jedoch mehrheitlich Verständnis für das
Anliegen der Grenzkantone und gab den beiden Initiativen mit jeweils 25 zu 19 Stimmen
Folge. Auch die SiK-NR ortete Sicherheitsprobleme an der Landesgrenze und erkannte
Handlungsbedarf in dieser Sache. Sie beschloss im Oktober 2018 mit 15 zu 8 Stimmen,
der FK-NR zu beantragen, im Voranschlag 2019 und im Finanzplan 2020–22 das
Globalbudget der Zollverwaltung um 44 Vollzeitstellen zugunsten des Grenzwachtkorps
zu erhöhen. Um den politischen Druck auch angesichts des unsicheren Ausgangs der
Budgetdebatte aufrechtzuerhalten, gab sie darüber hinaus den beiden Initiativen mit
jeweils 20 zu 4 Stimmen Folge. 8

INITIATIVE D’UN CANTON
DATE: 08.10.2018
KARIN FRICK

Nachdem die eidgenössischen Räte in der Wintersession 2018 im Rahmen des
Voranschlags 2019 dem Grenzwachtkorps 44 zusätzliche Vollzeitstellen zugesprochen
hatten, betrachtete die SiK-SR das Hauptanliegen der Standesinitiativen Graubünden
(Kt.Iv. 17.318) und Wallis (Kt.Iv. 18.307) zur Aufstockung des Grenzwachtkorps als erfüllt.
Angesichts der mit dem Programm DaziT laufenden Transformationsprozesse in der EZV
mache es keinen Sinn, jetzt neue Grenzwächterinnen und Grenzwächter anzustellen
und auszubilden, um sie wenig später wieder umschulen zu müssen. Die Ausarbeitung
einer Gesetzesvorlage wäre aus formeller Sicht zudem nicht zielführend, weshalb die
Kommission im Februar 2019 ihrem Rat einstimmig die Abschreibung der beiden
Standesinitiativen beantragte.
In der Frühjahrssession 2019 betonte Kommissionssprecher Josef Dittli (fdp, UR) vor
dem Ständeratsplenum, zentral für die mittel- und langfristige Ressourcenplanung des
Grenzwachtkorps sei das Programm DaziT, weshalb die Kommission auch regelmässig
über die Lage an der Grenze und den Stand des Projekts informiert werden wolle. Die
Ständeräte Stefan Engler (cvp, GR) und Beat Rieder (cvp, VS) zeigten sich als Vertreter
der initiierenden Kantone indes wenig erfreut über das Vorhaben der Kommission, die
Gesetzgebungsaufträge nicht aufrechtzuerhalten. Sie zweifelten daran, dass der
Grenzschutz durch das Programm DaziT im erforderlichen Masse verbessert werden
könne – Rieder sprach von «Placebopillen» –, und beantragten, an den Initiativen
festzuhalten. Mit 20 zu 17 Stimmen bei 3 Enthaltungen (Kt.Iv. VS) bzw. 20 zu 16 Stimmen
bei 4 Enthaltungen (Kt.Iv. GR) folgte der Ständerat schliesslich dem Antrag seiner
Kommission und schrieb die beiden Initiativen ab. 9

INITIATIVE D’UN CANTON
DATE: 06.03.2019
KARIN FRICK

Zusammen mit den beiden Standesinitiativen Graubünden und Wallis (17.318 und 18.307)
mit der Forderung, das Grenzwachtkorps aufzustocken, behandelte die SiK-SR im
Februar 2019 auch das analoge Anliegen des Kantons St. Gallen (Kt.Iv. 17.311). Während
den anderen beiden Standesinitiativen bereits Folge gegeben worden war, befand sich
die St. Galler Initiative zu diesem Zeitpunkt immer noch in der Vorprüfung. Indem das
Parlament in der Wintersession 2018 bei der Beratung des Voranschlags 2019 44 neue
Vollzeitstellen für das Grenzwachtkorps vorgesehen habe, habe es die Forderung der
Standesinitiativen erfüllt und es bestehe kein gesetzgeberischer Handlungsbedarf, so
die Ansicht der Kommission. Sie beantragte ihrem Rat daher, der St. Galler Initiative
keine Folge zu geben. Der Ständerat folgte diesem Antrag im Frühjahr 2019
stillschweigend, womit das Geschäft erledigt ist. 10

INITIATIVE D’UN CANTON
DATE: 06.03.2019
KARIN FRICK
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Im Gegensatz zur SiK-SR, welche die von verschiedenen Kantonen vorgebrachte
Forderung nach einer Aufstockung des Grenzwachtkorps (siehe Kt.Iv. SG 17.311, Kt.Iv.
GR 17.318 und Kt.Iv. VS 18.307) durch das Vorsehen von 44 zusätzlichen Vollzeitstellen
für das GWK im Voranschlag 2019 als erfüllt betrachtete, gab sich die SiK-NR damit
nicht zufrieden. Dass die Besetzung der neuen Stellen gemäss Beschluss des
Bundesrates im Rahmen des Programms DaziT vorgenommen werden und damit erst
schrittweise in den kommenden Jahren erfolgen soll, entspreche nicht dem Beschluss
des Parlaments, kritisierte die Mehrheit der nationalrätlichen Kommission. Sie hätte
gern sofort neues Grenzwachtpersonal angestellt gesehen. Die Minderheit bezeichnete
das Vorgehen des Bundesrates indes als «pragmatisch und angemessen». Mit 15 zu 9
Stimmen beantragte die Kommission ihrem Rat die Fristverlängerung für die
Standesinitiative Basel-Landschaft (Kt.Iv. 15.301), da deren Hauptanliegen weiterhin
nicht erfüllt sei. Der Nationalrat folgte diesem Antrag in der Frühjahrssession 2019
stillschweigend und verlängerte die Behandlungsfrist bis zur Herbstsession 2020. 11

INITIATIVE D’UN CANTON
DATE: 22.03.2019
KARIN FRICK

Anders als der Ständerat und seine Kommission sprach sich die SiK-NR im April 2019
mehrheitlich gegen die Abschreibung der beiden Standesinitiativen Graubünden (Kt.Iv.
17.318) und Wallis (Kt.Iv. 18.307) zur Aufstockung des Grenzwachtkorps aus. Mit der vom
Bundesrat geplanten, über die folgenden Jahre schrittweisen Aufstockung des GWK-
Personalbestands im Rahmen der Umstrukturierung der Zollverwaltung und des
Programms DaziT sei das Kernanliegen der beiden Standesinitiativen – die
Gewährleistung der Sicherheit an der Schweizer Grenze – nicht erfüllt, so die
Kommissionsmehrheit. Die Minderheit argumentierte, mit den 44 zusätzlichen GWK-
Stellen, die das Parlament in der Wintersession 2018 gesprochen habe, sei die
Forderung nach einer Aufstockung sehr wohl erfüllt. Der Nationalrat folgte in der
Sommersession 2019 mit 124 zu 40 Stimmen bei 8 Enthaltungen dem Antrag seiner
Kommissionsmehrheit und schrieb die beiden Standesinitiativen nicht ab; damit soll
der Druck auf den Bundesrat in dieser Angelegenheit aufrechterhalten werden. 12

INITIATIVE D’UN CANTON
DATE: 11.06.2019
KARIN FRICK

Der Ständerat hatte die beiden Standesinitiativen Graubünden (Kt.Iv. 17.318) und Wallis
(Kt.Iv. 18.307) für eine Aufstockung des Grenzwachtkorps bereits im März 2019
abschreiben wollen, doch der Nationalrat hatte im Juni desselben Jahres gegen die
Abschreibung votiert, weshalb die kleine Kammer in der darauffolgenden Wintersession
erneut darüber befinden musste. Da das Transformationsprojekt DAZIT und damit die
Umstrukturierung der EZV auf gutem Wege seien, erachtete die Mehrheit der SiK-SR die
beiden Standesinitiativen als hinfällig und beantragte abermals deren Abschreibung. Die
Minderheit wollte hingegen an den Initiativen festhalten, um zuerst zu überprüfen, ob
das Anliegen im Rahmen der Umstrukturierung der Zollverwaltung wirklich umgesetzt
werde. Mit 19 zu 18 Stimmen schrieb der Ständerat die beiden Initiativen definitiv ab
und besiegelte deren Schicksal damit denkbar knapp. 13

INITIATIVE D’UN CANTON
DATE: 17.12.2019
KARIN FRICK

In der Herbstsession 2020 sprach sich der Nationalrat mit 120 zu 69 Stimmen bei 4
Enthaltungen dafür aus, die Standesinitiative Basel-Landschaft für eine Aufstockung
des Grenzwachtkorps abzuschreiben. Er folgte damit dem Mehrheitsantrag seiner SiK,
die nach Anhörung einer EFD-Delegation zum Schluss gekommen war, dass es die
Flexibilisierung der EZV im Rahmen des fortschreitenden Transformationsprogramms
DAZIT erlaube, zusätzliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an der Grenze einzusetzen,
womit das Anliegen der Standesinitiative erfüllt sei. Eine Minderheit hatte vergeblich
beantragt, an der Initiative festzuhalten, um den Druck auf den Bundesrat
aufrechtzuerhalten, die geforderten Stellen tatsächlich zu besetzen. 14

INITIATIVE D’UN CANTON
DATE: 25.09.2020
KARIN FRICK

Indem es der Ständerat in der Wintersession 2020 seiner Schwesterkammer gleichtat
und die Standesinitiative Basel-Landschaft für eine Aufstockung des Grenzwachtkorps
abschrieb, erledigte er das Geschäft endgültig. Die Kantonskammer folgte dabei
stillschweigend ihrer SiK, die die Abschreibung einstimmig (bei einer Enthaltung)
beantragt hatte. Sie hatte keinen gesetzlichen Handlungsbedarf mehr erkannt, da die
Mitarbeitenden der EZV dank des eingeleiteten Transformationsprozesses flexibler
eingesetzt und in Konsequenz mehr Grenzübergänge und Kontrollpunkte besetzt
werden könnten. 15

INITIATIVE D’UN CANTON
DATE: 16.12.2020
KARIN FRICK
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Droit pénal

Im Vorjahr hatte das Parlament mehrere Vorstösse für eine Vereinheitlichung der
kantonalen Strafprozessordnungen überwiesen. Im Berichtsjahr gaben der Ständerat
und der Nationalrat nun auch sechs entsprechenden Standesinitiativen der Kantone
Aargau (Kt.Iv. 95.307), Basel-Stadt (Kt.Iv. 95.301), Basel-Land (Kt.Iv. 95.305), St. Gallen
(Kt.Iv. 95.304), Solothurn (Kt.Iv. 95.302) und Thurgau (Kt.Iv. 96.300) Folge. Bundesrat
Koller gab in diesem Zusammenhang bekannt, dass er eine Expertenkommission
beauftragt habe, bis zum Sommer 1997 ein Konzept vorzulegen. 16

INITIATIVE D’UN CANTON
DATE: 13.12.1996
HANS HIRTER

Die Kantone Basel-Landschaft (10.329) und Basel-Stadt (10.327) reichten je eine
Standesinitiative ein, welche die Schaffung einer gesetzlichen Grundlage für einen
definitiven Einsatz von elektronischen Fussfesseln verlangen. Der Bundesrat hatte
bereits 1999 eine entsprechende Ausnahmeregelung für Versuche in den Kantonen
Basel-Stadt, Bern, Genf, Solothurn, Tessin und Waadt bewilligt. Fussfesseln für
gewalttätige Partner fordert auch eine vom Nationalrat angenommene Motion Perrin
(svp, NE) (09.4017). Die elektronische Überwachung von Gewalttätern soll insbesondere
Frauen vor häuslicher Gewalt schützen. 17

INITIATIVE D’UN CANTON
DATE: 24.06.2010
MARC BÜHLMANN

Mittels Standesinitiative regte der Kanton St. Gallen eine Erhöhung des Strafrahmens
für Gewaltdarstellungen und die Herstellung von Kinderpornografie an. Da dieses
Anliegen im Zuge der Harmonisierung der Strafrahmen umgesetzt werde, setzte der
Ständerat im Frühjahr 2011 die Behandlung der Initiative für mehr als ein Jahr aus. Der
Nationalrat stimmte der Sistierung im Sommer desselben Jahres ebenfalls zu. 18

INITIATIVE D’UN CANTON
DATE: 17.06.2011
KARIN FRICK

Da die definitive Einführung elektronischer Fussfesseln im Strafvollzug Gegenstand der
aktuellen Revision des Sanktionenrechts ist, beantragte die Rechtskommission des
Nationalrates eine Fristverlängerung für die beiden 2012 Folge gegebenen Basler
Standesinitiativen zu diesem Anliegen. Nach der Verabschiedung des neuen
Sanktionenrechts werden dann die Initiativen abgeschrieben werden können. 19

INITIATIVE D’UN CANTON
DATE: 20.06.2014
NADJA ACKERMANN

Mit einer Anfang 2014 eingereichten Standesinitiative forderte der Kanton Tessin die
Bundesversammlung auf, die Strafrahmen für Gewalt und Drohung gegen Behörden
und Beamte (Art. 285 StGB) sowie für die Hinderung einer Amtshandlung (Art. 286
StGB) hinsichtlich ihrer Angemessenheit zu überprüfen. Im Jahr 2012 habe es gemäss
Zahlen des BfS in der Schweiz 2957 Fälle von Gewalt und Drohung gegen Beamte
gegeben – mehr als 90% davon gegen Polizeibeamte –, wohingegen zehn Jahre zuvor
nur gut 700 solche Fälle verzeichnet worden seien. Nicht zuletzt bei Sportanlässen
komme es immer wieder zu solchen Gefährdungen durch Hooligans. Weder das
Hooligan-Konkordat noch die nationale Kampagne gegen Gewalt an Ordnungskräften
entfalte ausreichende Wirkung, weshalb die Strafrahmen im Strafgesetzbuch auf ihre
Angemessenheit überprüft werden müssten. Die RK-SR unterstützte das Anliegen im
Januar 2015 einstimmig; ihre Schwesterkommission gab der Initiative im Juni mit 20 zu
0 Stimmen bei einer Enthaltung Folge. 20

INITIATIVE D’UN CANTON
DATE: 26.06.2015
KARIN FRICK

Die Definition der Vergewaltigung im Schweizer Strafgesetzbuch schliesst Männer als
Opfer aus, beschränkt sich auf den Beischlaf im engeren Sinne und ist somit veraltet.
Mit einer Standesinitiative regte der Kanton Genf eine Erweiterung des Rechtsbegriffes
der Vergewaltigung an, sodass dieser auch männliche Personen als Opfer zulässt und
andere Formen der gewaltsamen sexuellen Penetration als den Beischlaf in den
Tatbestand einschliesst. Im Februar 2015 gab die RK-SR dem Vorstoss mit 12 zu 0
Stimmen bei einer Enthaltung Folge. Die RK-NR stimmte im Juni mit 15 zu 6 Stimmen
bei einer Enthaltung zu. 21

INITIATIVE D’UN CANTON
DATE: 26.06.2015
KARIN FRICK
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Da die Revision des Sanktionenrechts bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht
abgeschlossen war, entschied der Nationalrat in der Sommersession 2015 zunächst, die
Frist für die beiden Standesinitiativen der Kantone Basel-Stadt (10.327) und Basel-
Landschaft (10.329) zum Einsatz elektronischer Fussfesseln erneut zu verlängern. Mit
der Annahme der Änderungen des Sanktionenrechts am 19. Juni 2015 wurde sodann
eine gesetzliche Grundlage für den Einsatz elektronischer Fussfesseln geschaffen, wie
sie von den beiden Initiativen gefordert worden war. In der Folge schrieb der
Nationalrat im Dezember 2015 die beiden Standesinitiativen ab. 22

INITIATIVE D’UN CANTON
DATE: 18.12.2015
KARIN FRICK

Im Zuge der im Juni 2015 abgeschlossenen Revision des Sanktionenrechts wurde das
sogenannte Electronic Monitoring als Vollzugsform für Freiheitsstrafen mit einer Dauer
zwischen 20 Tagen und 12 Monaten im Gesetz verankert. Das Anliegen der Kantone
Basel-Stadt (Kt.Iv. 10.327) und Basel-Landschaft (Kt.Iv. 10.329), welche beide die
elektronische Fussfessel schon vorher versuchsweise eingeführt hatten, ist damit
erfüllt. Wie der Nationalrat schrieb auch der Ständerat die beiden Standesinitiativen
ab. 23

INITIATIVE D’UN CANTON
DATE: 29.02.2016
KARIN FRICK

Mit der Annahme des revidierten Sanktionenrechts durch die eidgenössischen Räte im
Sommer 2015 wurden auch Massnahmen zur wirksameren Verfolgung der
Kleinkriminalität eingeführt. Es sind dies konkret die Wiedereinführung der kurzen
Freiheitsstrafen und die Herabsetzung der Geldstrafe von höchstens 360 auf maximal
180 Tagessätze. Aufgrund dieser Änderungen sahen beide Räte bei einer
Standesinitiative des Kantons Genf „Für eine wirksame Verfolgung der
Kleinkriminalität“ keinen Gesetzgebungsbedarf und gaben der Initiative keine Folge. 24

INITIATIVE D’UN CANTON
DATE: 17.03.2016
KARIN FRICK

Die Mehrheit der Anliegen zur Anpassung des Strafrechts, welche der Kanton St. Gallen
mit einer 2009 eingereichten Standesinitiative an das eidgenössische Parlament
herangetragen hatte, wurden durch die Revision des Sanktionenrechts im Jahr 2015
erfüllt. Die weiteren Forderungen sind bereits Gegenstand verschiedener laufender und
zukünftiger Gesetzgebungsprojekte, weshalb der Initiative mangels weiterem
Gesetzgebungsbedarf in beiden Räten keine Folge gegeben wurde. 25

INITIATIVE D’UN CANTON
DATE: 17.03.2016
KARIN FRICK

Gemäss dem revidierten Sanktionenrecht, das am 1. Januar 2018 in Kraft treten wird,
kann die elektronische Fussfessel zum Vollzug von Freiheitsstrafen von 20 Tagen bis zu
einem Jahr sowie als Vollzugsstufe zwischen stationärem Strafvollzug und bedingter
Entlassung angewandt werden. Aufgrund sehr guter Erfahrungen mit dieser
Vollzugsform regte der Kanton Basel-Landschaft mittels Standesinitiative eine
Ausweitung des Electronic Monitoring an, sodass die elektronische Fussfessel sowohl
für kürzere (ab fünf Tagen) als auch für längere Freiheitsstrafen (bis zu drei Jahren)
eingesetzt werden kann. Die vorberatende RK-SR teilte das Anliegen grundsätzlich,
bedauerte jedoch den „unglücklichen Zeitpunkt, zu dem sie über die Initiative zu
beschliessen hat.“ Es sei „unseriös und der Glaubwürdigkeit des Parlamentes
abträglich“, eine Bestimmung zu revidieren, die noch nicht einmal in Kraft getreten ist.
Stattdessen reichte die Kommission ein Postulat (Po. 16.3632) ein, das vom Bundesrat
eine Evaluation der Praxiserfahrungen mit Electronic Monitoring während der ersten
drei Jahre nach Inkraftsetzung des revidierten Sanktionenrechts verlangt. Der Ständerat
folgte in der Wintersession 2016 dem einstimmigen Antrag seiner Kommission und gab
der Initiative keine Folge, nahm jedoch das Postulat an. 26

INITIATIVE D’UN CANTON
DATE: 14.12.2016
KARIN FRICK

Eine Standesinitiative des Kantons Basel-Landschaft, welche dringliche
Nachbesserungen an der Strafprozessordnung forderte, war in der Wintersession 2016
im Ständerat chancenlos. Im Gegensatz zum initiierenden Kanton sahen weder die RK-
SR noch der Ständerat die Dringlichkeit des Anliegens gegeben, weshalb man mit
Anpassungen an der Strafprozessordnung zuwarten wolle, bis die Ergebnisse der
gesamtheitlichen Evaluation ebendieser bekannt sind. 27

INITIATIVE D’UN CANTON
DATE: 15.12.2016
KARIN FRICK
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Im Sommer 2017 verlängerte der Ständerat die Behandlungsfrist für die Standesinitiative
des Kantons Tessin zur Überprüfung der Angemessenheit der Strafrahmen für Gewalt
und Drohung gegen Behörden und Beamte (Art. 285 StGB) sowie für die Hinderung
einer Amtshandlung (Art. 286 StGB) bis zur Sommersession 2019. Er folgte damit dem
einstimmigen Antrag seiner Rechtskommission. Die Umsetzung der Standesinitiative soll
mit der Revision des Besonderen Teil des Strafgesetzbuches koordiniert werden, wozu
schon länger eine Vorlage zur Harmonisierung der Strafrahmen in Aussicht gestellt
worden war. Durch eine vom Nationalrat gutgeheissene und beim Ständerat hängige
Kommissionsmotion der RK-NR wird dieser Stein voraussichtlich ins Rollen gebracht
werden. 28

INITIATIVE D’UN CANTON
DATE: 12.06.2017
KARIN FRICK

Die Standesinitiative des Kantons Genf zur Neudefinition des Rechtsbegriffes der
Vergewaltigung im Strafgesetzbuch soll mit der Revision des Besonderen Teils des
Strafgesetzbuches koordiniert werden, führte die RK-SR in ihrem Bericht aus. Diese
Harmonisierung der Strafrahmen wird voraussichtlich durch eine zur Zeit im Ständerat
hängige und vom Nationalrat bereits gutgeheissene Motion der RK-NR angestossen
werden. Aus diesem Grund verlängerte der Ständerat in der Sommersession 2017 die
Behandlungsfrist für die Standesinitiative um zwei Jahre. 29

INITIATIVE D’UN CANTON
DATE: 12.06.2017
KARIN FRICK

Wie der Ständerat sah auch der Nationalrat in den Anliegen der Standesinitiative Basel-
Landschaft für dringliche Nachbesserungen an der Strafprozessordnung keine grossen
und dringenden Probleme, die gelöst werden müssten, bevor die Ergebnisse der
laufenden Evaluation der Strafprozessordnung bekannt sind. Auf Antrag seiner
Rechtskommission gab in der Wintersession 2017 auch der Nationalrat der Initiative
keine Folge, womit sie erledigt ist. 30

INITIATIVE D’UN CANTON
DATE: 13.12.2017
KARIN FRICK

Wie im Vorjahr der Ständerat gab in der Wintersession 2017 auch der Nationalrat der
Standesinitiative Basel-Landschaft zur Ausweitung des Anwendungsbereichs von
Electronic Monitoring keine Folge. Es sollten zunächst erste Praxiserfahrungen mit dem
am 1. Januar 2018 in Kraft tretenden neuen Sanktionenrecht und der entsprechende
Evaluationsbericht des Bundesrates (verlangt durch das Postulat 16.3632) abgewartet
werden, begründete die vorberatende RK-NR ihren Antrag. 31

INITIATIVE D’UN CANTON
DATE: 13.12.2017
KARIN FRICK

Als Reaktion auf die zunehmenden Fälle von Gewalt und Drohungen gegen Beamte,
seien es Polizistinnen und Polizisten, Beamte in Sozialdiensten oder bei
Betreibungsämtern, reichte der Kanton Bern im Oktober 2016 eine Standesinitiative
ein, mit der er bei Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte zwingend eine
Freiheitsstrafe forderte. Im Januar 2017 bzw. im Februar 2018 gaben die
Rechtskommissionen beider Räte der Standesinitiative Folge. 32

INITIATIVE D’UN CANTON
DATE: 23.02.2018
KARIN FRICK

Gleichzeitig mit der Standesinitiative 14.301 und der parlamentarischen Initiative 16.408
verlängerte der Ständerat in der Sommersession 2019 stillschweigend die
Behandlungsfrist für die Genfer Standesinitiative zur Neudefinition des Rechtsbegriffes
der Vergewaltigung im Strafgesetzbuch um weitere zwei Jahre. Die geforderten
Anpassungen am Besonderen Teil des Strafgesetzbuches sollen im Rahmen der
hängigen Vorlage zur Strafrahmenharmonisierung geprüft werden. 33

INITIATIVE D’UN CANTON
DATE: 04.06.2019
KARIN FRICK

Gleichzeitig mit der Standesinitiative 14.311 und der parlamentarischen Initiative 16.408
verlängerte der Ständerat in der Sommersession 2019 stillschweigend die
Behandlungsfrist für die Tessiner Standesinitiative zur Überprüfung der Strafrahmen
für Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte. Die geforderten Anpassungen
am Besonderen Teil des Strafgesetzbuches sollen im Rahmen der hängigen Vorlage zur
Strafrahmenharmonisierung geprüft werden. 34

INITIATIVE D’UN CANTON
DATE: 04.06.2019
KARIN FRICK
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Mittels Standesinitiative deponierte der St. Galler Kantonsrat bei der
Bundesversammlung das Anliegen, die Verjährungsfrist für die schwersten Verbrechen,
die eine lebenslängliche Freiheitsstrafe nach sich ziehen, aufzuheben. Die heutigen
technischen Hilfsmittel zur Ermittlung und Fahndung ermöglichten es, vermehrt auch
lange zurückliegende Straftaten aufzuklären, was durch die dreissigjährige
Verjährungsfrist verhindert werden könnte, so die Begründung für die Initiative. Die RK-
SR beantragte ihrem Rat mehrheitlich die Ablehnung der Initiative, da sie das Prinzip
der Verjährung als wichtigen Teil unseres Rechtssystems und als «zentral für die
Wiederherstellung des Rechtsfriedens» erachtete. Die strafrechtliche Beweisführung
erweise sich mit zunehmendem Zeithorizont  – auch mit moderner Technologie –  noch
immer als schwierig. Der technische Fortschritt trage sogar dazu bei, dass Verbrechen
schneller aufgeklärt werden können. Eine Minderheit argumentierte hingegen, die
Änderung betreffe nur die Tatbestände Mord und qualifizierte Geiselnahme und damit
nur sehr wenige Fälle, womit das Konzept der Verjährung an sich nicht in Frage gestellt,
aber etwas für die Einzelfallgerechtigkeit getan würde. Der Ständerat führte in der
Frühjahrssession 2020 eine lebhafte Debatte über das Anliegen. Von der Gegnerseite
wurde angeführt, die Abschaffung der Verjährung wecke bei Angehörigen von
Mordopfern falsche Hoffnungen und die Gesellschaft brauche die Möglichkeit, mit
einem Ereignis abzuschliessen. Die Befürworterinnen und Befürworter waren indes der
Ansicht, in solchen Fällen heile die Zeit die Wunden nicht und die Bevölkerung würde es
nicht verstehen, wenn ein nach Jahrzehnten zweifelsfrei identifizierter Mörder nicht
bestraft werden könne. Die Kantonskammer sprach sich schliesslich mit 20 zu 18
Stimmen knapp gegen Folgegeben aus. 35

INITIATIVE D’UN CANTON
DATE: 10.03.2020
KARIN FRICK

Im Frühjahr 2020 verlängerte der Ständerat die Frist für die Berner Standesinitiative
mit der Forderung nach einer zwingenden Freiheitsstrafe bei Gewalt und Drohung
gegen Behörden und Beamte um zwei Jahre. Über den einschlägigen Strafrahmen
könne das Parlament im Zuge der laufenden Strafrahmenharmonisierung entscheiden,
deren Verabschiedung deshalb abgewartet werden solle, begründete die zuständige
Rechtskommission das Vorgehen. 36

INITIATIVE D’UN CANTON
DATE: 10.03.2020
KARIN FRICK

Mittels Standesinitiative forderte der Kanton Tessin die eidgenössischen Räte auf, das
Strafmass für Delikte gegen die sexuelle Integrität zu erhöhen. Konkret verlangte der
Südkanton, eine Mindeststrafe von einem Jahr Freiheitsstrafe und Höchststrafen von
mindestens zehn Jahren für Sexualdelikte zu prüfen. Der Ständerat folgte in der
Herbstsession 2020 mit 29 zu 6 Stimmen bei 3 Enthaltungen der Empfehlung seiner
Rechtskommission und gab der Initiative keine Folge. Im Hinblick auf die bereits
aufgegleiste Revision des Sexualstrafrechts erachtete es die Kommission als wenig
sinnvoll, im Rahmen der Standesinitiative zusätzlich aktiv zu werden. 37

INITIATIVE D’UN CANTON
DATE: 08.09.2020
KARIN FRICK

Droit privé

Mit der 2012 eingereichten Standesinitiative „Prostitution ist nicht sittenwidrig“
forderte der Kanton Bern den Bund auf, Verträge zur Erbringung einer sexuellen
Handlung gegen Entgelt durch eine entsprechende Gesetzesbestimmung als
rechtsgültig zu erklären. Dadurch soll sowohl der Rechtsschutz der betroffenen
Personen gestärkt als auch ein Beitrag zur Bekämpfung des Menschenhandels geleistet
werden. Die Rechtskommissionen beider Räte hatten der Initiative 2013 Folge gegeben.
Im September 2015 verlängerte der Ständerat auf Antrag seiner Kommission die Frist für
die Ausarbeitung eines Erlassentwurfs bis zur Wintersession 2017. Die Kommission
wollte ihre Arbeit am Erlassentwurf nicht fortsetzen, bevor sie vom Bericht des
Bundesrates  über die Problematik von Prostitution und Menschenhandel zum Zweck
der sexuellen Ausbeutung (in Erfüllung diverser Postulate) Kenntnis haben werde.

Im Januar 2016 befasste sich die RK-SR erneut mit dem Berner Anliegen und beantragte
ihrem Rat, die Standesinitiative abzuschreiben. In der Argumentation stützte sie sich
auf einen Entscheid des Bezirksgerichts Horgen vom 9. Juli 2013, in welchem das
Gericht entschied, die Sittenwidrigkeit gemäss Artikel 20 OR könne bei der Forderung
einer Prostituierten gegenüber ihrem Freier heute nicht mehr bejaht werden. Die
Kommission sah darin die Bestätigung, dass das Anliegen der Standesinitiative in der
heutigen Rechtsprechung umgesetzt werde und eine gesetzliche Festschreibung
deshalb nicht notwendig sei. Ausserdem könnten durch die gesetzliche Normierung des
Konstruktes „Prostitution“ neue Lücken und Rechtsunsicherheiten hinsichtlich der

INITIATIVE D’UN CANTON
DATE: 17.06.2016
KARIN FRICK
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Vertragsauslegung entstehen, womit der effektive Nutzen für die Prostituierten in Frage
gestellt würde. Der Ständerat und später auch der Nationalrat folgten dieser
Argumentation und schrieben die Standesinitiative ab. 38

Aufgrund der positiven Erfahrung mit dem in der Zivilprozessordnung festgelegten
Schlichtungsverfahren forderte der Kanton Bern in einer Standesinitiative, den
Kantonen solle die Möglichkeit gegeben werden, das Erfolgsmodell
Schlichtungsverhandlung auszubauen, so dass die Schlichtungsbehörden auch in
Streitfällen mit höherem Streitwert als bisher vorgesehen einen Entscheid fällen
können. Der Ständerat gab der Initiative keine Folge mit der Begründung, man wolle nur
grosse und dringliche Probleme betreffend die Zivilprozessordnung angehen, bevor die
laufende Praxistauglichkeits-Evaluation abgeschlossen ist. 39

INITIATIVE D’UN CANTON
DATE: 15.12.2016
KARIN FRICK

Wie schon zuvor ihre Schwesterkommission war auch die RK-NR dem Anliegen des
Kantons Bern, das Erfolgsmodell Schlichtungsverhandlung auszubauen, nicht
grundsätzlich abgeneigt, wollte jedoch die Ergebnisse der laufenden Gesamtevaluation
der Zivilprozessordnung abwarten, bevor daran weitere Anpassungen vorgenommen
würden. Der Nationalrat folgte in der Wintersession 2017 seiner Kommission und gab
der Initiative keine Folge. Da sie im Vorjahr bereits vom Ständerat abgelehnt worden
war, war sie somit erledigt. 40

INITIATIVE D’UN CANTON
DATE: 13.12.2017
KARIN FRICK

Protection des données et statistique

Die parlamentarische Initiative wurde zusammen mit einer Standesinitiative des
Kantons Thurgau behandelt, welche verlangte, dass auch nach dem Inkrafttreten der
2009 beschlossenen Änderung des Ausweisgesetzes noch während zweier Jahren,
Identitätskarten ohne Datenchip wie bisher bei den Wohnsitzgemeinden beantragt
werden können. Nachdem der Initiative bereits 2010 Folge gegeben wurde, war auch
diese Änderung des Ausweisgesetzes in der Schlussabstimmung einstimmig
angenommen worden. So können die Kantone die Wohnsitzgemeinden ermächtigen,
Anträge auf die Ausstellung von Identitätskarten ohne Chip entgegenzunehmen. 41

INITIATIVE D’UN CANTON
DATE: 17.06.2011
NADJA ACKERMANN

Im Nachgang des Wirbels um die Weitergabe persönlicher Daten von
Bankmitarbeitenden lancierte der Kanton Genf eine Standesinitiative, um die
Betroffenen künftig besser zu schützen. Der Vorstoss sah vor, dass die Weitergabe von
Personendaten ausserhalb von Rechtshilfeabkommen oder bestehenden
internationalen Verträgen nicht mehr erlaubt wäre, und dass in künftigen Abkommen
ausdrücklich das Recht auf Anhörung festgehalten würde. Da der Gegenstand der
Initiative mit den nach dem Scheitern der Lex USA entworfenen Musterverfügungen
bereits materiell erfüllt war, gab der Ständerat der Standesinitiative keine Folge. Wäre
der Initiative Folge gegeben worden, so hätte dies auch eine Änderung der bisherigen
Praxis zur Folge gehabt, da heute die Amtshilfeabkommen meist in Gesetzen und nicht
in Rechtshilfeabkommen oder internationalen Verträgen geregelt sind. 42

INITIATIVE D’UN CANTON
DATE: 08.12.2014
NADJA ACKERMANN

Mit einer 2013 eingereichten Standesinitiative forderte der Kanton Genf ein
gesetzliches Verbot der Weitergabe von persönlichen Daten. Wie der Ständerat im
Jahr zuvor gab in der Herbstsession 2015 auch der Nationalrat der Initiative keine Folge.
Die Argumentation deckte sich mit jener des Ständerats: Die materiellen Forderungen
des Vorstosses seien bereits erfüllt und eine wortgetreue Umsetzung käme der
Aufhebung des gesamten Systems der Amtshilfe gleich, was nicht gewollt sein könne. 43

INITIATIVE D’UN CANTON
DATE: 25.09.2015
KARIN FRICK
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Droits fondamentaux

Damit die Schweiz der Konvention der UNO gegen Rassendiskriminierung beitreten
kann, ist eine Teilrevision des Strafgesetzbuchs (StGB) erforderlich. Rassistisch
motivierte Körperverletzungen oder der Aufruf zu Gewalt gegen Menschen anderer
Hautfarbe sind zwar aufgrund der bestehenden Gesetze strafbar. Andere, subtilere
Formen der Diskriminierung können heute jedoch noch nicht geahndet werden. Ende
Dezember gab der Bundesrat eine entsprechende Vorlage in die Vernehmlassung. Diese
sieht im wesentlichen vor, dass die Verbreitung von Theorien, welche die Überlegenheit
einer Rasse behaupten, sowie gewisse diskriminierende Handlungen resp. der Aufruf
dazu, wie z.B. die Verweigerung einer öffentlich angebotenen Leistung, unter Strafe
gestellt werden sollen. 44

INITIATIVE D’UN CANTON
DATE: 22.12.1989
HANS HIRTER

Eine Standesinitiative des Kantons Aargau, die das Tragen von Kleidungsstücken, welche
das Gesicht ganz oder hauptsächlich verhüllen, im öffentlichen Raum unter Strafe
stellen will, war zuvor noch in der kleinen Kammer abgelehnt worden. Der Ständerat
argumentierte, dass die Wahrung der öffentlichen Sicherheit bei lokalen Anlässen in
den Zuständigkeitsbereich der Kantone falle und dementsprechend einem nationalen
Vermummungsverbot eine Änderung der Bundesverfassung vorausgehen müsste. 45

INITIATIVE D’UN CANTON
DATE: 09.03.2011
NADJA ACKERMANN

Die Annahme der Volksinitiative „Gegen den Bau von Minaretten“ im November 2009
gab Anlass zu zwei Vorstössen. Zum einen reichte der Kanton Basel-Stadt eine
Standesinitiative ein, welche eine Revision von Artikel 72 der Bundesverfassung fordert.
Dieser soll insbesondere das Verhältnis zwischen den Kirchen, anderen
Religionsgemeinschaften und dem Staat umfassender und verbindlicher regeln, aber
auch die Religionsfreiheit bezüglich der Errichtung religiöser Bauten ausformulieren.
Zum anderen reichte der Nationalrat Donzé (evp, BE) im selben Monat eine
parlamentarische Initiative ein, die eine Überprüfung der Artikel 15 und 72 der
Bundesverfassung forderte. Der Nationalrat hat im Frühjahr die Standesinitiative mit
108 zu 40 Stimmen und die parlamentarische Initiative mit 117 zu 29 Stimmen
verworfen. Breitere Unterstützung fanden die Vorstösse nur in der CVP-EVP-Fraktion.
Im Sommer gab auch der Ständerat der Standesinitiative keine Folge und folgte damit
dem Antrag seiner Kommission, die die bestehende Regelung in der Bundesverfassung
als genügend erachtet. 46

INITIATIVE D’UN CANTON
DATE: 11.06.2012
NADJA ACKERMANN

Eine Konkretisierung des Rechtsgleichheitsartikels der Bundesverfassung forderte auch
eine Standesinitiative des Kantons Basel-Landschaft. Durch eine Ergänzung des
Strafgesetzbuches soll die Diskriminierung von Menschen mit Behinderung mit
Geldstrafen oder mit einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren bestraft werden
können. Der Ständerat gab der Initiative aus Zweifel an ihrer Notwendigkeit keine
Folge. 47

INITIATIVE D’UN CANTON
DATE: 27.09.2012
NADJA ACKERMANN

Ebenfalls keine Folge gegeben wurde der Standesinitiative des Kantons Aargau, die das
Verhüllen des Gesichts im öffentlichen Raum, abgesehen von Ausnahmen wie der
Fasnacht, verbieten will. In der Herbstsession folgte der Nationalrat dem Antrag seiner
Kommissionsmehrheit und gab der Initiative mit 93 zu 87 Stimmen keine Folge. Die
Stimmen der Befürworter stammten aus der BDP-, SVP- und einer Mehrheit der CE-
Fraktion. Die Hauptargumente der Gegner waren die Unverhältnismässigkeit der
Regelung, die negativen Signale an Burka tragende Touristinnen sowie dass ein solches
Gesetz einen Eingriff in die verfassungsmässigen Zuständigkeiten der Kantone
darstellen würde. 48

INITIATIVE D’UN CANTON
DATE: 28.09.2012
NADJA ACKERMANN

Die Diskriminierung von Menschen mit Behinderung wird nicht als Straftatbestand
aufgenommen. Einer entsprechenden Standesinitiative des Kantons Basel-Land wurde
2014 auch vom Nationalrat keine Folge gegeben, da kein Handlungsbedarf ausgemacht
wurde. Die Befürworter eines dem Rassendiskriminierungsverbot analogen, explizit
strafrechtlichen Verbots der Diskriminierung von Behinderten unterlagen mit 45 zu 121
Stimmen bei 15 Enthaltungen. Der Vorstoss war durch eine kritisierte Plakatkampagne
des Bundesamtes für Sozialversicherungen Ende 2009 ausgelöst worden. 49

INITIATIVE D’UN CANTON
DATE: 02.06.2014
NADJA ACKERMANN
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Mit einer Standesinitiative verlangte der Kanton Genf, dass das Verbot der
Diskriminierung aufgrund der sexuellen Orientierung ausdrücklich in der
Bundesverfassung und im Strafgesetzbuch verankert wird. Als Erstrat gab der Ständerat
in der Herbstsession 2014 der Initiative keine Folge. Er folgte damit dem Antrag seiner
Kommissionsmehrheit, die in dieser Sache keinen Handlungsbedarf sah, da die
«Lebensform» bereits explizit als Diskriminierungsgrund genannt sei. Die Mehrheit der
Rechtskommission des Nationalrats war in diesem Punkt jedoch anderer Ansicht und
argumentierte, dass Homosexualität nicht nur die Lebensform betreffe, sondern auch
die Identität einer Person. Der bestehende Schutz sei daher nicht ausreichend. Der
Nationalrat gab der Initiative mit 102 zu 81 Stimmen bei 2 Enthaltungen Folge und gab
das Geschäft damit zurück an den Ständerat. Dieser hielt mit gleichbleibender
Begründung an seiner Entscheidung fest und liess das Begehren somit scheitern. Die
Aufnahme der Diskriminierung aufgrund der sexuellen Orientierung in die
Rassismusstrafnorm sei zudem auch Gegenstand einer parlamentarischen Initiative
Reynard (sp, VS). 50

INITIATIVE D’UN CANTON
DATE: 17.06.2015
KARIN FRICK

Ordre public

Wenn es bei über das Internet organisierten Demonstrationen – wie «Tanz dich frei»
2013 –  zu Sachbeschädigungen und Ausschreitungen kommt, steht die Polizei vor dem
Problem, dass die Urheber nur schwer zu fassen sind. Um diesem Problem abzuhelfen,
forderte eine Standesinitiative des Kantons Bern, dass die Anonymität von
Organisatoren, die über das Internet zu unbewilligten Demonstrationen und
Grossanlässen aufrufen, aufgehoben würde. Durch eine gerichtliche Anordnung soll den
Polizeibehörden die IT-Adresse der Organisatoren bekannt gegeben werden. Die
dadurch ermöglichte Zusammenarbeit zwischen Behörden und Organisatoren dient der
präventiven Gefahrenminimierung. Der Ständerat gab der Initiative zwar keine Folge,
unterstützte jedoch mit 31 zu 8 Stimmen ein ähnliches Postulat seiner
Sicherheitskommission (Po. 14.3672). Dieses beauftragt den Bundesrat bis Mitte 2015
mit der Ausarbeitung eines Berichts zu allfälligen Umsetzungsmöglichkeiten der
Standesinitiative. Ein Ordnungsantrag Rechsteiner (sp, SG) für die Rückweisung des
Geschäfts an die Kommission fand keine Mehrheit. Der Bundesrat selbst hatte das
Postulat abgelehnt. Da der Aufruf zu solchen Events an sich noch keinen
Straftatbestand darstelle, würde bei der Bekanntgabe der Adressen das
Verhältnismässigkeitsprinzip nicht gewahrt. Zudem wollte der Bundesrat zuerst die
Beratungen des BÜPF und des Nachrichtendienstgesetzes abwarten. 51

INITIATIVE D’UN CANTON
DATE: 10.12.2014
NADJA ACKERMANN

Nachdem der Ständerat im Jahr 2014 die Standesinitiative des Kantons Bern zur
Aufhebung der Anonymität von Organisatoren von Demonstrationen und
Grossveranstaltungen abgelehnt hatte, gab ihr im März 2016 auch der Nationalrat auf
Antrag seiner sicherheitspolitischen Kommission keine Folge. Die Kommission und der
Rat waren der Ansicht, dass die Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit in
die Polizeihoheit der Kantone falle, weshalb in diesem Bereich die Kantone
gesetzgeberisch tätig werden müssten, sollten sie dies als nötig erachten. 52

INITIATIVE D’UN CANTON
DATE: 17.03.2016
KARIN FRICK

Sécurité intérieure

Die Einsichtsgewährung in die Karteikarten der Bundesanwaltschaft konnte im
Berichtsjahr nahezu abgeschlossen werden. In einer abschliessenden Bilanz gab der auf
Ende Jahr zurücktretende Fichendelegierte Walter Gut bekannt, dass im Verlauf der
letzten 50 Jahre für 728'000 Personen und 26'600 Firmen oder Organisationen Fichen
angelegt worden seien. 142'000 davon betrafen Schweizer und Schweizerinnen, wobei
knapp die Hälfte aus den Jahren zwischen 1980 und 1990 stammten. Von den rund
300'000 Personen, welche Einsicht in allfällig über sie angelegte Fichen verlangt hatten,
waren 38'700 registriert gewesen. Die Kosten des Einsichtsverfahrens beliefen sich auf
rund 10 Mio Fr.

Als nächsten Schritt sah die Verordnung über die Behandlung von Staatsschutzakten
(VBS) vom 5.3.1990 vor, den Interessierten Einsicht in die sie betreffenden Dossiers zu
gewähren. Eine verwaltungsinterne Arbeitsgruppe hatte freilich errechnet, dass die
Gewährung dieses Einsichtsrechts Kosten von rund 111 Mio Fr. verursachen würde. In
Erfüllung eines 1990 vom Ständerat überwiesenen Postulats Hunziker (fdp, AG)
beantragte der Bundesrat Ende Oktober dem Parlament, dieses Verfahren mit einem

INITIATIVE D’UN CANTON
DATE: 10.12.1991
HANS HIRTER
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Bundesbeschluss abzukürzen; die VBS will er nach Abschluss des
Ficheneinsichtsverfahrens aufheben. Dieser Bundesbeschluss sieht vor, dass den rund
30'000 fichierten Personen, welche bis zum 1. April 1990 ein Gesuch um Einsicht in ihre
Dossiers gestellt hatten, diese nur dann zugänglich gemacht werden sollen, wenn sie
"wesentlich mehr Informationen enthalten als die Einträge auf ihrer Fiche". In
Erweiterung der Bestimmungen der VBS soll aber auch Personen Einsicht gewährt
werden, die vor dem 1. April kein Gesuch gestellt hatten, aber glaubhaft machen
können, dass ihnen aus den in den Dossiers enthaltenen Informationen Schaden
erwachsen ist. 53

Der Kanton Tessin forderte mit einer im September 2015 eingereichten
Standesinitiative (Kt.Iv. 15.320), dass von EU-Bürgerinnen und -Bürgern, die eine
Aufenthaltsbewilligung für die Schweiz beantragen, ein Strafregisterauszug
eingefordert werden kann. Die Schweiz soll in solchen Fällen wieder systematisch und
von Amtes wegen sowie ohne nähere Begründung Informationen über allfällige
Vorstrafen beim Herkunftsland oder bei Drittstaaten einholen dürfen. Mit einer
zweiten, gleichzeitig eingereichten Standesinitiative (Kt.Iv. 15.321) wollte der Grosse Rat
des Kantons Tessin darüber hinaus sicherstellen, dass in diesem Rahmen auch über
entsandte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer diskutiert wird. Anhand schwerer
Straftaten, argumentierte der Tessiner Grosse Rat, zeige sich die Gefährdung der
öffentlichen Sicherheit, die von der Vergabe von Aufenthaltsbewilligungen ohne
Überprüfung der antragstellenden Person – und damit letztlich von den bilateralen
Personenfreizügigkeitsabkommen – ausgehe. Im Gegensatz zu Grenzgängerinnen und
Grenzgängern, die immerhin bei der Behörde um eine Bewilligung ersuchen müssten,
kämen entsandte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zudem völlig unkontrolliert
nach einer einfachen Online-Anmeldung in die Schweiz.
Mit Stichentscheid des Präsidenten gab die SPK-SR im November 2016 beiden
Initiativen Folge. Obgleich sie sich bewusst sei, dass die Forderungen des Kantons
Tessin im Lichte des Freizügigkeitsabkommens mit der EU (FZA) problematisch sein
könnten, solle geprüft werden, ob mit der EU bezüglich des systematischen Einholens
von Strafregisterauszügen verhandelt werden könne oder ob die Schweiz bzw. einzelne
Kantone diesbezüglich autonom vorgehen könnten. Die Minderheit lehnte die Initiativen
ab, weil sie das FZA sowie die Beziehungen zur EU und zu Italien verletzten, ohne den
erwünschten Erfolg zu bringen. 54

INITIATIVE D’UN CANTON
DATE: 08.11.2016
KARIN FRICK

Mitte Januar 2017 war auch die SPK-NR mit 13 zu 11 Stimmen mehrheitlich der Ansicht,
die Vergabe von Aufenthaltsbewilligungen ohne vorgängige Überprüfung des
Strafregisters der antragsstellenden Person stelle eine potenzielle Gefahr für die
öffentliche Sicherheit in der Schweiz dar. Sie gab damit den beiden Tessiner
Standesinitiativen Folge, die es ermöglichen wollen, systematisch Strafregisterauszüge
von allen zuziehenden EU-Bürgerinnen und -Bürgern einzuholen. Während die
Minderheit zu bedenken gab, eine solche systematische Überprüfung werde vom FZA
ausgeschlossen und belastete dadurch die Beziehungen zu Italien und zur EU,
argumentierte die Mehrheit, das FZA könne und dürfe die Schweiz nicht an der
Wahrung ihrer öffentlichen Sicherheit hindern. 55

INITIATIVE D’UN CANTON
DATE: 20.01.2017
KARIN FRICK

Als sich die SPK-NR im Frühling 2017 mit der Frage beschäftigte, wie die beiden
Tessiner Standesinitiativen zur systematischen Einholung eines Strafregisterauszuges
bei der Beantragung von Aufenthaltsbewilligungen durch EU-Bürgerinnen und -Bürger
umgesetzt werden könnten, kam sie zum Schluss, dass für eine direkte Umsetzung das
Ausländergesetz entsprechend geändert werden müsste. Diese Änderung stünde
jedoch in klarem Widerspruch zum FZA und brächte Rechtsunsicherheit mit sich, da
das Bundesgericht in einem Beschwerdefall wohl den Vorrang des FZA feststellen
müsste. Ausserdem würden dadurch die Beziehungen zur EU belastet. Aus diesen
Gründen zog die Kommission die Möglichkeit in Betracht, das Anliegen der
Standesinitiativen durch den Beitritt der Schweiz zum Informationsaustauschsystem
über Strafverfolgungen der EU (ECRIS) zu erfüllen. Zu diesem Zweck wolle sie den
Bundesrat mittels Postulat beauftragen, die Aufnahme von entsprechenden
Verhandlungen zu prüfen, gab die Kommission in einer Medienmitteilung bekannt. Bis
zum Abschluss dieser Prüfung wurde die Umsetzung der Standesinitiativen sistiert. 56

INITIATIVE D’UN CANTON
DATE: 24.03.2017
KARIN FRICK
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Im Frühling 2019 verlängerte der Nationalrat die Frist für die Ausarbeitung einer Vorlage
zu den beiden Tessiner Standesinitiativen (Kt.Iv. 15.320 und Kt.Iv. 15.321) bezüglich der
systematischen Vorlage des Strafregisterauszugs bei der Beantragung von
Aufenthaltsbewilligungen durch EU-Bürgerinnen und -Bürger um zwei Jahre. Er folgte
damit stillschweigend dem Antrag seiner SPK, die zunächst den Bericht zu ihrem
Postulat abwarten wollte, um über das weitere Vorgehen zu entscheiden. 57

INITIATIVE D’UN CANTON
DATE: 22.03.2019
KARIN FRICK

Criminalité

Abgeschrieben wurde eine 2006 eingereichte Standesinitiative des Kantons Basel-Land,
welche durch eine Revision des Strafgesetzbuches eine höhere Bestrafung von
Konsumation und Distribution von Kinderpornographie forderte. Nachdem der
Ständerat zuerst einer weiteren Fristverlängerung bis Sommer 2014 zugestimmt hatte,
revidierte er aufgrund der bereits vorgenommenen Massnahmen in der Wintersession
seinen Entscheid und schrieb die Initiative ab. 58

INITIATIVE D’UN CANTON
DATE: 11.12.2012
NADJA ACKERMANN

Nach dem Ständerat hatte auch der Nationalrat eine 2006 eingereichte
Standesinitiative des Kantons Basel-Land abgeschrieben. Der Vorstoss, der verlangt
hätte, dass der Vertrieb und Konsum von Kinderpornografie unter Strafe gestellt wird,
war zwar im Jahr 2008 angenommen worden. Mit der Zustimmung zur Ratifizierung der
Lanzarote-Konvention des Europarates im Jahr 2013 war das Anliegen jedoch hinfällig
geworden. 59

INITIATIVE D’UN CANTON
DATE: 10.09.2013
NADJA ACKERMANN

Der Vertrieb von Gewaltvideospielen sowie die Durchführung von
Kampfveranstaltungen  in „mixed martial arts“ oder „ultimate fighting“ wird in der
Schweiz nicht verboten. Nachdem die Behandlung der 2011 eingereichten
Standesinitiative des Kantons Luzern für drei Jahre sistiert worden war, waren sich die
Räte nun einig, aufgrund bereits laufender Arbeiten der Initiative keine Folge zu
geben. 60

INITIATIVE D’UN CANTON
DATE: 23.09.2014
NADJA ACKERMANN

Die durch die Annahme der Ausschaffungsinitiative angestossene Gesetzgebung machte
eine Standesinitiative des Kantons Tessin sowie eine Motion Gmür (cvp, SZ)
gegenstandslos. So waren sowohl die durch die Initiative geforderte Wiedereinführung
der Landesverweisung als auch der Straftatbestand der Zwangsverheiratung als
Ausschaffungsgrund bereits aufgenommen worden. Aus diesem Grund gab der
Ständerat dem 2011 sistierten Begehren des Kantons Tessin keine Folge und lehnte die
im Frühjahr vom Nationalrat noch angenommene Motion ab. 61

INITIATIVE D’UN CANTON
DATE: 10.12.2014
NADJA ACKERMANN

Aus den gleichen Gründen wie der Ständerat 2014 gab auch der Nationalrat in der
Frühjahrssession 2015 der Standesinitiative des Kantons Tessin zur Wiedereinführung
des Landesverweises keine Folge. Der Rat folgte dabei dem Antrag seiner
Kommissionsmehrheit mit 118 Stimmen. Nur die fast geschlossen stimmende SVP-
Fraktion sowie einzelne Vertreter aus FDP und CVP wollten der Initiative Folge geben. 62

INITIATIVE D’UN CANTON
DATE: 11.03.2015
KARIN FRICK

Mit einer 2013 eingereichten Standesinitiative forderte der Kanton Luzern die
Ausdehnung des Geldwäschereigesetzes auf den Immobilienhandel. Im Dezember
2014 hatten die eidgenössischen Räte eine Revision des Geldwäschereigesetzes
verabschiedet, dessen Vorschriften nun sämtliche Transaktionen von über CHF 100'000
in bar sowie alle Finanzintermediäre unterliegen. Da Immobilientransaktionen
einerseits meist über einen Finanzintermediär abgewickelt werden und andererseits in
aller Regel die Schwelle von CHF 100'000 übersteigen, greift die im
Geldwäschereigesetz statuierte Sorgfaltspflicht ohnehin. Mangels Gesetzeslücke gaben
die Räte der Standesinitiative im Jahr 2015 keine Folge. 63

INITIATIVE D’UN CANTON
DATE: 19.06.2015
KARIN FRICK

1) AB SR, 2001, S. 23; AB NR, 2001, S. 1079 ff.; BBl, 2001, S. 1166 ff. und 1179 f.
2) AB NR, 2008, S. 459 f.; AB SR, 2008, S. 368. 
3) AB SR, 2015, S. 1321 ff.; Kommissionsbericht SiK-SR vom 27.10.15; Medienmitteilung SiK-NR vom 26.01.16
4) AB NR, 2016, S. 323 ff.; AB SR, 2015, S. 1321 ff.; AB SR, 2016, S. 796 f.; Kommissionsbericht FK-NR vom 18.02.2016;
Kommissionsbericht FK-SR vom 10.11.2015; Kommissionsbericht FK-SR vom 19.05.2016
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5) AB NR, 2017, S. 2145 ff.; AB SR, 2017, S. 569 ff.; Kommissionsbericht SiK-NR vom 10.10.17; Kommissionsbericht SiK-SR vom
18.08.2017; Medienmitteilung SiK-NR vom 05.07.16
6) Kommissionsbericht SiK-NR vom 9.4.18 (15.301); Kommissionsbericht SiK-NR vom 9.4.18 (17.311)
7) AB NR, 2018, S. 1646 ff.
8) AB SR, 2018, S. 762 ff.; Kommissionsbericht SiK-SR vom 13.08.2018 (17.318); Kommissionsbericht SiK-SR vom 13.08.2018
(18.307); Medienmitteilung SiK-NR vom 9.10.18
9) AB SR, 2019, S. 57 ff.; Kommissionsbericht SiK-SR vom 11.2.2019 (17.318); Kommissionsbericht SiK-SR vom 11.2.2019 (18.307)
10) AB SR, 2019, S. 57 ff.; Kommissionsbericht SiK-SR vom 11.2.2019 (17.311)
11) AB NR, 2019, S. 581; Kommissionsbericht SiK-NR vom 18.2.19
12) AB NR, 2019, S. 980 ff.; Kommissionsbericht SiK-NR vom 8.4.19
13) AB SR, 2020, S. 1207 ff.; Kommissionsbericht SiK-SR vom 8.11.19
14) AB NR, 2020, S. 1887 f.; Kommissionsbericht SiK-NR vom 10.8.20
15) AB SR, 2020, S. 1405 f.; Kommissionsbericht SiK-SR vom 16.10.20
16) AB NR, 1996, S. 2374 ff.; AB SR, 1996, S. 244 ff.; SGT, 18.3.96; Bund, 15.8.96.
17) Einreichung der Standesinitiativen: Presse vom 10.9.10; zum Thema Fussfesseln: NZZ, 29.1., SN 28.6.10; Mo. Perrin: AB NR,
2010, S. 92 und TA, 24.2.10.; Kt.Iv. 10.329; Mo. 09.4017
18) AB NR, 2011, S. 1258; AB SR, 2011, S. 199 f.; Kommissionsbericht RK-NR vom 8.4.11; Kommissionsbericht RK-SR vom 31.1.11
19) AB NR, 2014, S. 1271; Kt.Iv. 10.329.pdf
20) Medienmitteilung RK-NR vom 26.06.2015; Medienmitteilung RK-SR vom 16.01.2015
21) Medienmitteilung RK-NR vom 26.06.2015; Medienmitteilung RK-SR vom 11.02.2015
22) AB NR, 2015, S. 1267; AB NR, 2015, S. 2290; Kommissionsbericht RK-NR vom 22. Oktober 2015; Kt.Iv. 10.329
23) AB SR, 2016, S. 15
24) AB NR, 2016, S. 524; AB SR, 2015, S. 1308; Kommissionsbericht RK-NR vom 26. Februar 2016; Kommissionsbericht RK-SR
vom 8. Oktober 2015
25) AB NR, 2016, S. 524 f.; AB SR, 2015, S. 1308; Kommissionsbericht RK-NR vom 26.2.2016; Kommissionsbericht RK-SR vom
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26) AB SR, 2016, S. 1206; Kommissionsbericht RK-SR vom 30.08.2016
27) AB SR, 2016, S. 1248 f.; Kommissionsbericht RK-SR vom 30.08.2016 (15.324)
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29) AB SR, 2017, S. 467 f.; Kommissionsbericht RK-SR vom 25.04.2017
30) AB NR, 2017, S. 2149; Kommissionsbericht RK-NR vom 2.11.17
31) AB NR, 2017, S. 2149; Kommissionsbericht RK-NR vom 2.11.2017
32) Medienmitteilung RK-NR vom 23.2.18; Medienmitteilung RK-SR vom 24.1.17
33) AB SR, 2019, S. 288 f.; Kommissionsbericht RK-SR vom 15.4.19
34) AB SR, 2019, S. 288 f.; Kommissionsbericht RK-SR vom 15.4.19
35) AB SR, 2020, S. 120 ff.; Kommissionsbericht RK-SR vom 16.1.20; Lib, SGT, TA, TZ, 11.3.20
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37) AB SR, 2020, S. 695 f.; Kommissionsbericht RK-SR vom 10.8.20
38) AB NR, 2016, S. 1189; AB SR, 2015, S. 884; AB SR, 2016, S. 215 f.; Bericht des Bundesrates "Prostitution und
Menschenhandel zum Zweck der sexuellen Ausbeutung"; Kommissionsbericht RK-SR vom 01.09.2015; Kommissionsbericht
RK-SR vom 11.01.2016
39) AB SR, 2016, S. 1249; Kommissionsbericht RK-SR vom 30.08.2016 (16.302)
40) AB NR, 2017, S. 2149; Kommissionsbericht RK-NR vom 20.10.17
41) AB NR, 2011, S. 1287; AB NR, 2011, S. 502 ff.; AB SR, 2011, 706; AB SR, 2011, S. 354 f.
42) AB SR, 2014, S. 1215
43) AB NR, 2015, S. 1867 f.
44) Amt. Bull. NR, 1989, S.1404; Amt. Bull. NR, 1989, S.1931; Amt. Bull. NR, 1989, S.2150; Presse vom 22.12.89.
45) AB SR, 2011, S. 185 ff.
46) AB NR, 2012, S. 515 ff.; AB SR, 2012, S. 526 f.; Pa.Iv. 10.448
47) Kt.Iv. 11.316: AB SR, 2012, S. 926 ff.
48) AB NR, 2012, S. 1784 f.; Presse vom 29.9.12
49) AB NR, 2014, S. 794 f.
50) AB NR, 2015, S. 297 ff.; AB SR, 2014, S. 894 ff.; AB SR, 2015, S. 641 f.; Kommissionsbericht RK-NR vom 13. November 2014;
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51) AB SR, 2014, S. 1291 ff.
52) AB NR, 2016, S. 533; Kommissionsbericht SiK-NR vom 26.01.2016
53) AB NR, 1991, S. 2331 ff.; AB NR, 1991, S. 949 f.; Presse vom 18.12.91; LNN, 30.12.91. 
54) Medienmitteilung SPK-SR vom 8.11.2016; NZZ, 9.11.16
55) Medienmitteilung SPK-NR vom 20.1.17
56) Medienmitteilung SPK-NR vom 24.3.17; TA, 25.3.17
57) AB NR, 2019, S. 576; Kommissionsbericht SPK-NR vom 21.2.19
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